
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:
Gültig ab 02.01.2004

1. Gült igkeit

1. Für alle Vertragsabschlüsse über Lieferungen der Roto Frank Austria GmbH
w erden die nachfolgenden Bedingungen vereinbart. Abw eichende Bedingungen des
Bestellers gelten nur mit unserer schrif t lichen Zustimmung und zw ar auch dann,
w enn w ir der Geltung von Einkaufsbedingungen nicht ausdrücklich w idersprechen.
Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrags sind nur in Schrif t form
w irksam.

2. Preise und Zahlungsbedingungen

2.1. Unsere Preise verstehen sich zusätzlich Umsatzsteuer. Wir berechnen die bei
Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die auf den zu dieser Zeit  gült igen
Kostenfaktoren basieren. Sollten sich diese zw ischen Vertragsabschluss und
vereinbarter Lieferzeit  ändern, so sind w ir zu entsprechender Preisänderung
berechtigt.

2.2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2%
Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.
Skontoabzug entfällt , w enn der Besteller mit Zahlungsverpflichtungen gegenüber uns
im Rückstand ist. Wechselzahlungen müssen vorher schrif t lich vereinbart w erden.
Akzepte und Wechsel gelten nicht als Barzahlung; ihre Annahme bleibt in jedem
einzelnen Fall vorbehalten.

2.3. Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind w ir berechtigt, für die Zeit  vom
Fälligkeitstag bis zum Tag des Zahlungseingangs Verzugszinsen und sämtliche mit
der Geltendmachung und Eintreibung der Forderung im Zusammenhang stehenden
Kosten, insbesondere auch die Kosten für die Einschaltung eines Inkassobüros, zu
berechnen.

Im Falle des Verzuges können w ir, vorbehalt lich der Geltendmachung eines höheren
Schadens, Zinsen in Höhe 5 % über dem jew eiligen Basissatz der Europäischen
Zentralbank belasten.

2.4. Die Aufrechnung mit von uns bestrit tenen und noch nicht rechtskräft ig
festgestellten Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht statthaft. Ein
Zurückhaltungsrecht kann der Besteller nur aufgrund von Gegenansprüchen aus
derselben Lieferung geltend machen.

3. Lieferung, Transportschäden, Lieferzeit , Verzug, Unmöglichkeit

3.1. Beschläge bis zum Bestellw ert von EUR 1.500,-- w erden ab Werk
geliefert.Bestellungen über EUR 1.500,-- Warennettow ert liefern w ir frei Haus.
Andere Produkte w erden ab Werk geliefert. Es gelten die Incoterms 2000.
Die Wahl der Versandart behalten w ir uns vor. Mehrkosten für vom Besteller
geforderte Versandarten und für Lieferungen an eine andere Adresse w erden dem
Besteller belastet.

Bei einem Bestellw ert unter EUR 100,-- behalten w ir uns vor, einen
Mindermengenzuschlag von EUR 20,-- zu berechnen.

Alle Lieferungen sind im Rahmen unserer Transportversicherung versichert. Eine
darüber hinausgehende Versicherung ist Sache des Bestellers. Transportschäden sind
beim Empfang der Ware dem Transportunternehmen schrif t lich anzuzeigen. Bei
versteckten Mängeln muss diese Anzeige spätestens am 6. Tage nach Ablieferung
erfolgen. Teillieferungen sind zulässig.

3.2. Die Lieferzeit  beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor der vollständigen
Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und der Klarstellung
aller Einzelheiten der Ausführung. Die Lieferzeit  ist eingehalten, w enn bis zu ihrem
Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft
mitgeteilt  ist . Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungsw ünsche des Bestellers
verlängern die Lieferzeit  angemessen. Dies gilt  auch bei Eintrit t  unvorhergesehener
Hindernisse, die außerhalb unseres Einf lusses liegen, z.B. höhere Gew alt,
Arbeitskämpfe, verzögerte Anlieferung durch den Zulieferer.

Schadensersatzansprüche w egen Verzugs oder Unmöglichkeit  kann der Besteller nur
im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit  geltend machen.

4. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung

4.1. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung
unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, insbesondere auch bis
zur Einlösung sämtlicher in Zahlung gegebener Wechsel. Dies gilt  auch im Fall der
Verarbeitung unserer Ware, die immer für uns als Hersteller erfolgt. Bei
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung mit anderen Waren steht uns
Miteigentum im Verhältnis des Rechnungsw ertes unserer Waren zu diesen anderen
Waren zur Zeit  der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu.

4.2. Der Besteller darf unsere Vorbehaltsw are nur im gew öhnlichen
Geschäftsverkehr und nur solange er nicht in Zahlungsverzug ist, veräußern. Zu
anderer Verfügung über die Vorbehaltsw are (z.B. Sicherungsübereignung,
Verpfändung) ist er nicht berechtigt. Kaufpreis- oder Werklohnforderungen des
Bestellers aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsw are w erden bereits jetzt in
Höhe unser Rechnungsw erte bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen
einschließlich Wechsel an uns abgetreten. Der Besteller ist w iderruf lich berechtigt,
diese Forderung einzuziehen. Im Falle des Widerrufs hat uns der Besteller die
Schuldner der abgetretenen Forderungen auf Verlangen sofort mitzuteilen.
Wir sind verpf lichtet, auf Verlangen Sicherungen nach unserer Wahl insow eit
freizugeben, als sie die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als 20%
übersteigen.

Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, unbefriedigender Auskunft über
die Zahlungsfähigkeit  bzw . Vermögenslage des Bestellers, oder w enn
Zw angsvollstreckungen oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen, sind w ir
befugt, Vorbehaltsw are an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Herausgabe
verpflichtet.

5. Gew ährleistung, Haftung, Nebenpflichten, Verjährung

5.1. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte
Mängel unverzüglich nach Entdeckung schrif t lich zu rügen. Wenn eine Mängelrüge
begründet geltend gemacht w ird, dürfen Zahlungen nur in einem Umfang
zurückgehalten w erden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln
steht.

5.2. Bei begründeten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung oder
Nachbesserung. Mehrere Nachbesserungsversuche oder neue Lieferungen sind
zulässig. Ersetzte Teile w erden unser Eigentum. Zur Behebung aller Mängel hat uns
der Besteller die erforderliche Zeit  und Gelegenheit zu geben, sonst sind w ir von
der Mängelhaftung befreit .

Keine Mängelhaftung w ird für Schäden übernommen, die durch ungeeigneten oder
unsachgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Montage bzw . Inbetriebsetzung durch den
Besteller oder Drit te, natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder
Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder mangelhafte Einbauarbeiten entstanden
sind. Unsere Gew ährleistungspflicht entfällt auch, w enn der Besteller oder Drit te
ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen
vornimmt, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang
stehen.

5.3. Sind Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich, endgült ig fehlgeschlagen oder
unzumutbar verzögert, so kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages oder
Herabsetzung des Preises verlangen. Ausgeschlossen sind w eitergehende Ansprüche
des Bestellers (vertraglich und außervertraglich) gegen uns und unsere
Erfüllungsgehilfen, einschließlich Schadensersatzansprüche w egen unmittelbarer oder
mittelbarer Schäden, entgangenem Gew inn und aus der Durchführung der
Gew ährleistung, sow eit nicht grobe Fahrlässigkeit  oder Vorsatz nachgew iesen w ird
bzw . für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder nach dem
Produkthaftungsgesetz zw ingend gehaftet w ird.

5.4. Unsere anw endungstechnische Beratung in Wort und Schrif t , sow ie Vorschläge,
Berechnungen, Projekt ierungen usw . sollen dem Besteller lediglich die bestmögliche
Verw endung unserer Produkte erläutern. Sie befreien den Besteller nicht von seiner
Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für
denvon ihm beabsichtigten Zw eck zu überzeugen. Kann durch schuldhafte
Verletzung der uns obliegenden Pflichten auch vor Vertragsabschluss, z.B. durch
unterlassene oder fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung, der
Vertragsgegenstand nicht vertragsgemäß verw endet w erden, so gelten für unsere
Haftung unter Ausschluss w eiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen unter
Zif fer 5.1. bis 5.3. dieser Bedingungen entsprechend.

5.5. Die Verjährung der Sachmängelansprüche richtet sich, sow eit nichts anderes
vereinbart ist, nach dem Gesetz. Sachmängelansprüche betreffend Produktgruppe
E-Tec. (z.B. elektronische Kontaktelemente, Fensteröffner, Funkmelder, Doormatic
usw .) verjähren in 12 Monaten.

6. Rücksendungen

Rücksendungen sind, sofern keine Gew ährleistungsverpflichtung von uns besteht,
nur mit unserer vorherigen schrif t lichen Zustimmung zulässig. Wir sind berechtigt,
Aufw endungen für Warenkontrolle, Neuverpackung oder ggf. für
Oberf lächenbehandlung bei unserer Gutschrif t  in Abzug zu bringen. Die
Geltendmachung eines höheren tatsächlichen Schadens bleibt vorbehalten. Die
Kosten für den Rücktransport trägt der Absender.

7. Vertraulichkeit

7.1. Jeder Vertragspartner w ird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle
und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält , nur für die
gemeinsam verfolgten Zw ecke verw enden und mit der gleichen Sorgfalt  w ie
entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Drit ten geheim halten,
w enn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer
Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat.

Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt  der Unterlagen oder Kenntnisse
und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.

7.2. Die Verpflichtung gilt  nicht für Unterlagen und Kenntnisse die allgemein
bekannt sind oder die bei Erhalt  dem Vertragspartner bereits bekannt w aren, ohne
dass er zur Geheimhaltung verpf lichtet w ar, oder die danach von einem zur
Weitergabe berechtigten Drit ten übermittelt  w erden oder die von dem empfangenden
Vertragspartner ohne Verw ertung geheimzuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des
anderen Vertragspartners entw ickelt  w erden.

7.3. Stellt  ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen
über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese
Eigentum des vorlegenden Vertragspartners.

8. Erfüllungsort, anw endbares Recht, Gerichtsstand

8.1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist unser Sitz in Kalsdorf.

8.2. Es gilt  österreichisches Recht in Verbindung mit Rechtsordnung der EU.

8.3. Für sämtliche gegenw ärt igen und künft igen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung w ird als ausschließlicher Gerichtsstand Graz vereinbart.


